
VORGABEN UND LÖSUNGEN 
FÜR LADEINFRASTRUKTUR

GEIG für Wohngebäude und Gewerbe
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz
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Auf den folgenden Seiten werden die Leistungen der smopi®   
Multi Chargepoint Solution GmbH erläutert. Ergänzungen bei Fra-
gen oder Unklarheiten finden Sie auf smopi.de/Information-center/. 
Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.
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Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrku-
tur-Gesetz (GEIG) regelt die vorbereiten-
den Maßnahmen für Ladeinfrastruktur beim 
Neubau, oder der Modernisierung von Ge-
bäuden und ist seit 01.01.2021 in Kraft. 

Das GEIG sieht im wesentlichen vor, dass 
beim Bau von Wohngebäuden mit mehr 
als 5 Stellplätzen in und um das Gebäude 
alle Stellplätze mit Schutzrohren für Elekt-
rokabel auszustatten sind. Zusätzlich muss 
genügend Raum für Zähler, den Einbau 
intelligenter und Schutzsysteme eingeplant 
werden.

Bei der Errichtung von Nichtwohngebäu-
den ist dafür zu sorgen, dass bei über 6 
Stellplätzen in oder um das Gebäude ,min-
destens jeder dritte Stellplatz für die Lade-
infrastruktur vorbereitet wird. Es muss zu-
sätzlich mindestens ein Ladepunkt erreichtet 
werden.

Bei Renovierungen von Wohngebäuden mit 
10 oder mehr Stellplätzen in oder um das 
Gebäude, welche die Parkplätze oder die 
elektrische Infrastruktur betreffen, muss je-
der Stellplatz auf die Ladeinfrastruktur vor-
bereitet werden.

Bei den selben Renovierungsarbeiten in 
Nichtwohngebäuden mit 10 oder mehr 
Stellplätzen in oder um das Gebäude, muss 
jeder 5. Stellplatz auf die Ladeinfrastruktur 
vorbereitet und mindestens 1 Ladepunkt 
errichtet werden. Sollten die Kosten für die 
Ladeinfrastruktur 7% der Renovierungskos-

ten überschreiten müssen die Maßnahmen 
nicht ausgeführt werden.

Es sind Parkplätze betroffen die den selben 
Eigentümer haben wie das Gebäude, über-
wiegend von den Bewohnern oder Nutzern 
des Gebäudes genutzt werden und/oder 
eine unmittelbare Verbindung zum Gebäu-
de oder einem Gebäudeteil aufweisen.

Zusätzlich muss bis 01.2025 für jedes 
Nichtwohngebäude mit über 20 Stell-
plätzen in oder um das Gebäude min-
destens 1 Ladepunkt errichtet werden. 
Hat der Eigentümer mehrere betroffene 
Gebäude können die benötigten Lade-
punkte an einem oder mehreren Stand-
orten errichtet werden.

Bei gemischt genutzten Gebäuden fin-
den die Gesetze der überwiegenden 
Nutzung Anwendung.

Eigentümer können die Vorschriften für 
betroffene Gebäude die in räumlichem 
Zusammenhang stehen für alle Gebäu-
de gemeinsam umsetzen. Diese Verein-
barung muss der zuständigen Behörde 
schriftlich vorgelegt werden.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen 
müssen die Arbeiten schriftlich oder 
elektronisch der jeweiligen Behörde 
bestätigt werden.

Irrtümer, Änderungen und Fehler vorbehalten
Quelle: gesetze-im-internet.de/

https://www.gesetze-im-internet.de/
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neu errichtete Wohngebäude neu errichtete  
Nichtwohngebäude

bei ≥ 5 Stellplätze bei ≥ 6 Stellplätze

alle Stellplätze für  
Ladeinfrastruktur vorbereiten

jeden 3. Stellplatz für  
Ladeinfrastruktur vorbereiten
+ 1 Ladepunkt installieren

Raum für Mess- und  
Sicherheitseinrichtungen

Raum für Mess- und  
Sicherheitseinrichtungen

ab 01.2025 bei >= 20 Stellplätze
+ 1 Ladepunkt installieren

renovierte Wohngebäude renovierte Nichtwohngebäude

bei ≥10 Stellplätze bei ≥10 Stellplätze

alle Stellplätze für  
Ladeinfrastruktur vorbereiten

jeden 5. Stellplatz für  
Ladeinfrastruktur vorbereiten
+ 1 Ladepunkt installieren

Raum für Mess- und  
Sicherheitseinrichtungen

Raum für Mess- und  
Sicherheitseinrichtungen

ab 01.2025 bei ≥ 20 Stellplätze
+ 1 Ladepunkt installieren

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzt (GEIG)
sieht folgende Maßnahmen vor.

Irrtümer, Änderungen und Fehler vorbehalten
Quelle: gesetze-im-internet.de/

https://www.gesetze-im-internet.de/
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LADELÖSUNGEN
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ZUHAUSE ARBEITGEBER

Geeignete Lösung:

EINHEITLICHE 
ABRECHNUNG/ 
CONTROLLING

UNTERWEGS

Bei Wohngebäuden mit Wohnungseigen-
tümergesellschaften und einer Hausver-
waltung ist es empfehlenswert, die gesamte 
Ladeinfrastruktur bereits beim errichten des 
Gebäudes mit einzuplanen und direkt auf-
zubauen.

Eine Renovierung mit nachrüstung von La-
deinfrastruktur gestalltet sich in den meisten 
Fällen problematisch, da bei Themen wie 
Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, 
etc. selten Mehrheiten oder gar einstimmige 
Ergebnisse finden lassen. 

Bei Nichtwohngebäuden gestalltet sich der 
Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Regel 
einfacher, da die Entscheidungsfindung hier 
wesentlich einfacher ist.
In den folgenden Jahren werden batterie-
betriebene Elektrofahrzeuge das Hauptfort-
bewegungsmittel sein und Strom wird zum 
zum Hauptantirebsmittel.
Daher ist es wichtig, bereits zeitnah auf 
abrechenbare Ladeinfrastruktur und auto-
matisierte Abrechnung zu setzen, um die 
Investition in eine Ladeeinrichtung rentabel 
zu machen.
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KONTAKT
smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH
Im Eisenhütle 12 
74626 Bretzfeld
Telefon 07946 94455 30
smopi.de

JETZT STARTEN! 
ZUR PROJEKTANFRAGE

https://smopi.de/projektanfrage/

